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Der unterzeichnete Bundeekanzler, zugleich Leter des Bu.--£1es-

minister...,ums fwr Aeu9eres, beehrt sich Seiner Hochwohlgeboren, dem 

Herrn Paratlich Liec7-itensteiniechen Geschäftsträger Dr. Alfred von 

Bäldass ergebenst riit.7,'uteilen, daß die Bundesregierung c r Republik 

Oesterreich von der,. Wunsche geleitet, im Verh.altnisse zum Farstentum 

Liechtenstein die gegenseitige  L'itteilung der ihre Staatsangehörigen 

betreffenden 7iviletandesurkunden zu sie 7- 1....rn, eic h mit nachstehenden 

Abmachungen einverstanden erkldrt hat; 
es' 

L Artikel I. 

Die vereinbarenden Terlicrungen verpflichten sich, einander 

zu den hielY2r festgesetzten Terminen die Beurkundungen aber reburten, 

Trauungen und Todesfälle, welche auf" ihrem Gebiete ausgefertigt worden 

sind und Staatsangehörige des anderen vereinbarenden Teiles betreffen, 

mit der gehörigen Beglaubigung versehen und kostenfrei mitzuteilen. 

Artikel II. 

Die Uebermittlung von Totenscheinen wird sich aberdies auf 

Person n erstrecken, die im ..PLirstentum Liechten..etein verstorben sind 

und die in Oesterreich geboren waren oder zufolge der von den Lokalbe-

hörden erlangten Auskanfte daselbst ihren Wohnsitz hatten. 

.7benso wird diel ibezüglich der TO t enrchei ne von in Oesterreich 

verstorbenen Personen der Fall nein, welche im Fürstentum Liec7-itenst,2in 

geboren waren oder zufolge. der von den Lokalbehörden erlangten Aus-

künfte. daselbst ihren Wohnsitz hatten. 

./. 

Seiner Ab chwohIjebo ren 

dem Herrn Fi2retlich inischen (;.eschäftsträger 

Dr. Alfred von Ba1dasa 
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Artikel 111. 

Im Jann3r und Juli jedes Jahres werden die erz.;ähnten Zivilett -,n• 

desurkunden, welche im Laufe des vorangegangenen Halbjahres 'ausgefer-

tige wurden, zwischen den beiderseitigen 7.egierun,.-yen im cliplor-Dtischen 

Wege ausgetauscht werden. 

Artikel IV. 

Es wird ausdracklich vereinbart, da' die Ausfolgung und die 

Entgegennahn2e der erwähnten 7ivils:;!;andest2ekunclen weder den Prag en über 

die Staatsangehörigkeit noch jenen vorgreifen werden, welche sich hin-

sichtlich der Giiltigke it der Ehen ergeben könnten. 

Artikel V. 

Die 7ivi1.37`-:_;ndesurkunden, deren Beschaffung von der einen 

oder anderen Seite auf Anlangen von Privatpersonen angesiL- rochen wird, 

die nicht ei .-2Mittellosigks itezeugnis beibringen, bleiLen den in den 

betreffenden Staate hie.fiir zu entrichtenden gebühren unterb;orfen• 

Artikel Vl. 

Die gegenwärtige Vereinbarung tritt nit dem heutigen T/aye 

in Kraft. 

-7;,(.„. der Unterz- eichnete der gefäll igen Liebersendung einer 

entsprechenden .7-egenerklärung entgegensehen darf, beritit".,:t er auch die-

 

sen Anla2 zur Versicherung seiner ausgezeichnetsten Hochachtung. 

iri e n , am 10. Novt-riler 1921. 

Der Bu,ndesk-an:71er und zugleich Leiter des Burujearnir2isteriums 

für Aeußeres ; 

Schober m.p. 

e-
ar

ch
iv.

li


